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A. EINLEITUNG 
1. Lage und Gröfie des Plangebietes 
Das ca. 3,0 ha große dreieckförmige und derzeit überwiegend für Dauerkleingärten sowie Wochen-
endhäuser genutzte Plangebiet befindet sich im Nordwesten von Taucha, südwestlich des Ortsteiles Merkwitz am Nordosthang des ca. 130 m hohen Vogelberges. Der Standort wird im Südosten von der 
Straße „An der Mühle Merkwitz" begrenzt. Nordwestlich und im Süden schießen sich weitläufige land-
wirtschaftliche Nutzflächen an. 

2. Ausgangslage und Planungserfordernis 
Die Entwicklung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet muss im Kontext mit der in unmittelba-
rer Nachbarschaft entstandenen Produktionsstätte der Automobilindustrie am Standort Industriepark 
Nord in Leipzig-Plaußig betrachtet werden. Definitiv betroffen wurde die im Plangebiet angesiedelte 
Wochenendhaussiedlung „An der Mühle Merkwitz", die direkt über die Ortsverbindungsstraße Merk-
witz - Plaußig mit dem Werksgelände verbunden ist. Außerdem wirken sich betriebsbedingte Emissio-
nen auf benachbarte Siedlungsgebiete aus. 
Als Resultat der im Rahmen der Planung für das Autowerk vorgenommenen Untersuchungen zu den 
Auswirkungen auf Umwelt und Natur wurde festgestellt, dass die Lärmimmissionswerte für die Wo-
chenendhaussiedlung „An der Mühle Merkwitz" durch den Gewerbe- und Verkehrslärm überschritten 
werden. Nach Absprache mit der Stadt Leipzig wurde vom Stadtrat Taucha beschlossen, die Wochen-
endhaussiedlung als Allgemeines Wohngebiet zu entwickeln. 
Die städtebauliche Begründung für die Umwidmung in ein allgemeines Wohngebiet ist auch dadurch 
gegeben, dass ein teilweise bereits für die Funktion Wohnen genutzter und über Jahre gewachsener 
Standort verkehrs- und medientechnisch sowie gestalterisch an die Ortslage anzuschließen ist und die 
Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem begrenzten Bereich bei 
Einhaltung der laut DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete festgelegten schalltechnischen Orientie-
rungswerte' zu schaffen sind. 
Mit dieser Bauleitplanung soll eine entsprechende städtebauliche Ordnung für das gegenwärtig haupt-
sächlich von Dauerkleingärten sowie Wochenendhäusern genutzte Areal im Nordwesten der Stadt 
Taucha gesichert werden. Die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Wandlung 
der Kleingartennutzung mit Datschencharakter in ein allgemeines Wohngebiet zum Wohle der im 
Plangebiet ansässigen Pächter sowie zur Gewährleistung einer zukunftsfähigen umweltschonenden 
und sozial gerechten Bodennutzung steht dabei im Vordergrund. 
Damit kann die Stadt mit der geplanten Umnutzung den Anfragen der Nutzer des Wochenendhausge-
bietes nach Umbau bzw. Erweiterung ihrer Garten- bzw. Saisonhäuser in Wohnhäuser gerecht werden 
und Rechtssicherheit für den Ausbau bzw. Neubau von für Wohnzwecke genutzten Gebäuden erlan-
gen. Das entspricht dem im BauGB geforderten sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und 
Boden, indem zunächst die Ressourcen an Grundstücken innerhalb von Ortslagen genutzt werden, 
bevor zur Entwicklung neuer Baugebiete im Außenbereich geschritten wird. 
Das vor 1989 entstandene Garten- und Datschengebiet entwickelte - bedingt durch vergleichsweise 
große Grundstücke - eine Eigendynamik, die u.a. zur baulichen Verfestigung in Form von Dauerwoh-
nen führte. Die damit entstandenen Konflikte erfordern eine Lösung, für den Standort städtebaulich 
geordnete Verhältnisse und bauordnungs- sowie öffentlich-rechtliche Planungssicherheit bringt. Hier-
fürist die Aufstellung eines Bebauungsplanes das geeignete Planungsinstrument. 
Dazu sind die vorhandenen Strukturen aufzunehmen und zum Bauplanungsrecht zu entwickeln, mit 
dem gleichzeitig privatrechtliche Defizite beseitigt und die naturschutzrechtlichen Belange mit den 
Wohnbedürfnissen der Bevölkerung in Einklang gebracht werden. Der Standort Merkwitz „An der Müh-
le" ist für den Wohnungsbau prädestiniert, weil er die notwendigen Baulandreserven aufweist. 
Mit den Aufstellungsbeschlüssen in den Sitzungen des Stadtrates Taucha am 08.11.2001 und 
13.06.2002 begann die Erarbeitung des Bebauungsplanes. Die Beteiligung der Öffentlichkeit zu sei-
nem Entwurf erfolgte durch dessen öffentliche Auslegung vom 12.07.2004 bis 13.08.2004. Der Fort-
gang des Planverfahrens wurde nach dem Abwägungsbeschluss vom 11.11.2004 durch die Stadt 
Taucha ausgesetzt, weil noch Klärungsbedarfe hinsichtlich der gesicherten Erschließung des Plange-
bietes und deren Finanzierung bestanden. 
Infolge der dadurch verursachten mehrjährigen Unterbrechung des Aufstellungsverfahrens wurde es 
gemäß Beschluss des Stadtrates vom 11.03.2010 mit der erneuten öffentlichen Auslage vom 
12.04.2010 bis 15.05.2010 der an dem in der Zwischenzeit erreichten Erkenntnisstand angepassten 

1 DIN 18005 (Fassung 1987/2002): Schallschutz im Städtebau. 
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Planunterlagen fortgesetzt. Die Auswertung der inzwischen vorliegenden „Formalen Erstbewertung 
und Historische Erkundung" (0712010) der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen Alt-
ablagerung „An der Mühle" [AKZ: 74100295] ergab Reduzierungen von rd. 2.400 mZ Bauland im Flurstück 
149a, was zur entsprechenden Korrektur der Baugrenzen der im Teil A: Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes festgesetzten Baufenster und somit auch zur Verminderung der möglichen Versiegelung 
um rd. 670 mz führte. 

Der Bereich der ehemaligen, mit inhomogenen Abfällen lose verfüllten Sandgrube ist nicht als Bau-
grund geeignet. Die Setzungen im Deponiekörper sind auch nach über vierzig Jahren Ablagerungsen-
de noch nicht abgeschlossen. Nachweislich liegen Setzungsschäden an den Bungalows der Parzellen 
An der Mühle 25 und 26 vors. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 14.10.2010 die entspre-
chende Änderung des Bebauungsplanes und setzte damit das Planverfahren für die beabsichtigte 
maßvolle Wohnbebauung des ursprünglichen Kleingarten- und Wochenendhausgebietes fort mit nun-
mehretwa 25 bis 30 Wohngrundstücken statt der 2004 ursprünglich angestrebten 30 bis 35. 

Da infolge der Änderung der überbaubaren Grundstücksfläche die Grundzüge der Planung berührt 
waren, wurde eine erneute öffentliche Auslage des Planentwurfes mit gleichzeitiger Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 10.11.2010 bis 15.12.2010 durchgeführt. Der Abschluss 
des Aufstellungsverfahrens für den Bauleitplan verzögerte sich aber erneut wegen immer noch be-
trächtlicher Erschließungsaufwendungen im Verhältnis zu den finanziellen Möglichkeiten der Stadt. 
Deshalb erfolgte eine weitere Überplanung, die ein Optimum zwischen maximaler Anzahl künftiger 
Baugrundstücke und dazu notwendiger Erschließung anstrebte. 

Als Resultat wies der neue Entwurf des Bebauungsplanes in der Summe 13.939 m2 durch Baugrenzen 
fixiertes Bauland aus gegenüber 17.685 m2 der vorhergehenden Fassung vom 14.10.2010. Die fest-
setzte Straßenerschließung umfasste rd. 3.086 m2 und reduzierte sich damit auf rd. 77 % der Entwurf-
splanung vom 14.10.2010. Aber mit 1 mZ Straßenerschließung war jetzt ca. 5 % mehr Bauland er-
schließbar (4,59 m2 gegenüber 4,38 m2). 

Die optimierte Planung mit noch ca. 18 bis 23 möglichen Wohngrundstücken sollte nunmehr zu einem 
städtebaulich vertretbaren Abschluss gebracht werden. Hierzu wurde der Planentwurf zum vierten Mal 
in der Zeit vom 12.08.2013 bis 13.09.2013 öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig erfolgte die erneute 
gleichzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Auch dieser wiederholte Planungsschritt 
führte nicht zum Satzungsbeschluss und zur Rechtskräftigkeit des Bebauungsplanes. 

Insbesondere hinsichtlich der Abwasserentsorgung konnte die für einen verbindlichen Bauleitplan 
notwendige Erschließungssicherheit nicht erreicht werden. Zudem waren die erforderlichen Aufwen-
dungen für die Realisierung der öffentlichen Straßenerschließung im Haushalt der Stadt Taucha nicht 
darstellbar. 

Eine 2016 durchgeführte Umfrage bei den Pächtern der im Plangebiet gelegenen städtischen Liegen-
schaften nach einem Ennrerb ihrer Pachtgrundstücke, verbunden mit der Absicht auf ihnen ein Eigen-
heim zu errichten, zeigte ein überwiegendes Kaufinteresse. Aufgrund dieses Umfrageresultates wurde 
nun das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan mit einer weiteren öffentlichen Auslage fortge-
setzt, dessen Ziel es war, für einen Teil der Grundstücke im Plangebiet Bauplanungsrecht für eine 
Wohnnutzung zu schaffen. 
Der zugehörige Planentwurf mit einer im Vergleich zur Entwurfsfassung vom 11.07.2013 um ca. 1.162 
m2 und damit um nahezu 38 % reduzierten Fläche für die kommunale Straßenerschließung lag gemäß 
Auslegungs- und Billigungsbeschluss Nr. 2016/065 des Stadtrates der Stadt Taucha vom 13.10.2016 
in der Zeit vom 11.11.2016 bis einschließlich 12.12.2016 öffentlich aus. 

3. Ziele und Zwecke der Planung 
Die Lage des Plangebietes ist als Eigenheimstandort geeignet und soll diesbezüglich für maximal 
zweigeschossige Wohnhäuser entwickelt werden. Aus städtebaulicher Sicht wird damit der bestehen-
de Siedlungskörper maßvoll ergänzt. Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist die planungs-
rechtliche Grundlage für die Realisierung von etwa 25 bis 27 Eigenheimen geschaffen worden. 
Neben dieser übergeordneten Aufgabenstellung lagen dem Bebauungsplan die folgenden Ziele und 
Zwecke zugrunde: 

• Herstellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Wohnbebauung und 
Gewährleistung einer aus städtebaulicher und funktionaler Sicht geordneten Entwicklung des Plan-

2 Landratsamt Nordsachsen - Umweltamt - Formale Erstbewertung und Historische Erkundung für die Altabla-
gerung „Ehern. Sandgrube/An der Mühle" in Merkwitz (AKZ: 74100295). Ing.-Büro R.W. Ashauer und Partner 
GmbH, Neue Straße 43, 04451 Borsdorf. Juli 2010. 
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gebietes. Aufbauend auf dem städtebaulichen Gesamtkonzept soll eine entsprechende Entwick-
lung des Gebietes mit Eigenheimen in unterschiedlicher typologischer Ausprägung ermöglicht wer-
den. 

• Beitrag zur städtebaulichen Neuordnung des Gebietes unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
auf die Umgebung und deren gegenseitige Verknüpfung. 

• Planungsrechtliche Sicherung einer funktionalen und effizienten verkehrlichen sowie medien-
technischen Erschließung mit möglichst wenigem Flächenverbrauch und geringer Beeinträchtigung 
angrenzender Grundstücke. 

• Schaffung entsprechender Möglichkeiten zur Optimierung des Energieverbrauchs. Insbesondere 
betrifft das die Nutzung der Geothermie mit dazu hinreichend großen Grundstücken sowie die so-
laroptimierte Bebauung durch eine entsprechende Gebäudeanordnung. 

• Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes. Hier stand die Prüfung im Mittelpunkt, welche 
weiteren Fachgutachten, z.B. zum Immissionsschutz, als Abwägungsmaterialien notwendig sind. 

Darüber hinaus lagen dem Bebauungsplan insbesondere die folgenden Ziele und Zwecke zugrunde: 
• Erarbeitung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umnutzung bestehender Garten- und 

Wochenendhausgrundstücke zu Wohngrundstücken auf der Basis des für das Gebiet zugrunde 
liegenden städtebaulichen Gesamtkonzeptes mit Eigenheimen in unterschiedlicher typologischer 
Ausprägung. 

• Weitgehende Bewahrung der mit den gegenwärtigen Nutzungen entstandenen Grundstücksbegrü-
nung durch eine angemessene Begrenzung der für die Eigenheime bebaubaren Grundstücksberei-
che. 

• Rechtssicherheit für die Grundstückseigentümer hinsichtlich der zukünftigen Verwendungsmöglich-
keiten hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung. 

4. Verfahrensdurchführung 

Bislang durchgeführte Verfahrensschritte zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 
Aufstellungsbeschlüsse des Stadtrates zur Erarbeitung des Bebauungsplanes am 08.11.2001 
und 13.06.2002 
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) zum Vorentwurf mit 
Anschreiben der Stadt Taucha vom 20.06.2002 
Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauG6) durch ein Bürgerforum in Form der Erörte-
run / Anhörun am 05.09.2002 
Billigungs-und Auslegungsbeschluss für die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes am 10.06.2004 
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes vom 12.07.2004 
bis zum 13.08.2004 
bekannt emacht im Tauchaer Stadtanzei er Nr. 07/2004 vom 01.07.2004). 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 2 BauGB und Be-
nachrichtigung über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauG6 mit Anschreiben der 
Stadt Taucha vom 12.07.2004 
Abwägungsbeschluss des Stadtrates zu den Anregungen, Bedenken und Hinweisen in den ein-
e an enen Stellun nahmen der Trä er öffentlicher Belan e sowie von Bür ern/Dritten am 11.11.2004 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die als Resultat des Abwägungsbeschlusses erforderli-
che zweite öffentliche Ausle un des Bebauun splanes am 11.03.2010 
Zweite Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes vom 12.04.2010 
bis zum 15.05.2010 
bekannt emacht im Tauchaer Stadtanzei er Nr. 04/2010 vom 01.04.2010 . 

Durchführung der erneuten Beteiligung der TÖB gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Information über 
die zweite öffentliche Ausle un mit Anschreiben der Stadt Taucha vom 06.04.2010 
Abwägungsbeschluss des Stadtrates zu den Anregungen, Bedenken und Hinweisen in den ein-
e an enen Stellun nahmen der Trä er öffentlicher Belan e sowie von Bür ern/Dritten am 14.10.2010 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die als Resultat des Abwägungsbeschlusses erforderli-
che dritte öffentliche Ausle un des Bebauun s Janes am 14.10.2010 
Dritte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes vom 10.11.2010 
bis zum 15.12.2010 
bekannt emacht im Tauchaer Stadtanzei er Nr. 11/2010 vom 01.11.2010 . 

Durchführung der erneuten Beteiligung der TÖB gemäß § 4 Abs. 2 BauG6 und Information über 26.10.2010/ 
die dritte öffentliche Ausle un mit Anschreiben der Stadt Taucha vom 08.11.2010 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die vierte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
am 11.07.2013 
Vierte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes vom 12.08.2013 
bis zum 13.09.2013 
bekannt emacht im Tauchaer Stadtanzei er Nr. 08/2013 vom 01.08.2013 . 
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Bislang durchgeführte Verfahrensschritte zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 
Durchführung der erneuten Beteiligung der TÖB gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Information über 
die vierte öffentliche Ausle un mit Anschreiben der Stadt Taucha vom 30.07.2013 
Billigungs-und Auslegungsbeschluss für die fünfte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
am 13.10.2016 
Fünfte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes vom 11.11.2016 
bis zum 12.12.2016 
(bekannt emacht im Tauchger Stadtanzei er Nr. 11/2016 vom 01.11.2016 . 
Durchführung der erneuten Beteiligung der TÖB gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Information über 
die fünfte öffentliche Ausle un mit Anschreiben der Stadt Taucha vom 10.11.2016 
Satzungsbeschluss nach Prüfung der Stellungnahmen zu den Anregungen, Bedenken und Hin-
weisen 14.09.2017 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 29 „Allgemeines Wohngebiet Merkwitz an der Mühle" 
durch ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauG6 im Tau-
chaer Stadtanzei er Nr. 10/2017 vom 01.10.2017 

Näheres zu den Ergebnissen der Beteiligungen siehe Kap. 8 dieser Begründung. 

B. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

5. Beschreibung des Plangebietes und seines Umfeldes3

5.1. Topografie 

Topographisch ist das Gelände nicht ebenflächig. Es fällt vom Vogelberg im westlichen Plangebiet mit 
einer Höhe von rd. 130 m auf 124 m über DHHN4 zur 330 m entfernten nordöstlichen Geltungsbe-
reichsgrenze. Geologisch steht unter einer geringmächtigen bindigen Decke aus Mutterboden und 
Sandlöß einheitlich schluffiger, kiesiger Sand ans. An den Aufschlüssen befand sich im ungünstigsten 
Fall ab 1,1 m unter dem Gelände gut durchlässiger Boden (Sand). Der gewachsene Baugrund ist da-
mitals günstig für die Versickerung von Regenwasser einzuschätzen. 

5.2. Vorhandene Bebauung und Freiflächen und deren Nutzungen 

Derzeit werden große Teile des Geltungsbereiches für Dauerkleingärten genutzt. Dementsprechend 
sind dort die Parzellen in ihren Abmaßen von vergleichsweise geringer Breite und großer Tiefe. Unty-
pisch für Kleingärten sind die relativ großen Parzellen und die Größe sowie der Ausbau der darauf be-
findlichen Gebäude. Des Weiteren muss davon ausgegangen werden, dass ein nicht geringer Teil der 
Gebäude zum dauerhaften Wohnen geeignet ist. 

Der Gebäudebestand reicht von einfachen Gartenlauben bis zu Gebäuden in der Größe von einge-
schossigen Einfamilienhäusern, die z.T. ohne Grenzabstand aneinander gebaut sind. In vielen Fällen 
sind Gebäude und Parzellen ohne Berücksichtigung der katastermäßigen Grundstücksgrenzen errich-
tet bzw. aufgeteilt worden. Mit Ausnahme der Gebäude auf dem Mühlengrundstück 148/3 datiert die 
Bausubstanz aus den letzten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn auf vier neue nach 2004 entstan-
dene Einfamilienhäuser abgesehen wird. 

Diese wurden auf der Grundlage des § 33 Abs. 1 BauG6 als damalig erreichten Planungsstand ge-
nehmigt. Infolge der danach unterbrochenen Weiterführung des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens 
ist diese Rechtsgrundlage für weitere Baugenehmigungen nicht mehr gegeben. 
Die beschriebene Situation ist aus dem im Anhang 1 enthaltenen Luftbild ersichtlich. 

5.3. Eigentumsverhältnisse 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorhandenen Flurstücke befinden sich zum großen Teil 
in städtischem privatem Eigentum und umfassen etwa 62 % der im Plangebiet gelegenen Fläche. In 
städtischem Eigentum sind die gärtnerisch genutzten und teilweise verpachteten Flurstücke 149a, 
162/2 bis 162/5, 206/2, 207/1 bis 207/3, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 211 a, 212a, 213/2, 215, 216, 
219/1, 219/2, 221/2, 221/3, 223 bis 229, 

Weiterhin die im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen gelegenen Teilflächen der Flurstücke 45/2 
und 162/1 (Alte Salzstraße), 129 (Rosenweg), 163a und 220 (An der Mühle Merkwitz). 

3 Zu den umweltrelevanten Grundlagen siehe Umweltbericht (Kap. 7). 
4 Höhenangabe in Meter des Deutschen Haupthöhennetzes (DHHN). 
5 Geotechnischer Bericht Nr. 097 028 über Baugrund- und Gründungsverhältnisse Merkwitz „An der Mühle" 

(BPL Nr. 29) vom 16.09.2002. BAUGEO Ingenieurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH. 
14.09.2017 
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5.4. Vorhandene Wohnbevölkerung 
Abgesehen von den bereits erwähnten Eigenheimgrundstücken und dem Mühlengrundstück gibt es im 
Plangebiet keine Wohnbevölkerung, wobei aber zumindest temporäre Wohnnutzungen insbesondere 
in den Parzellen mit dafür geeigneten großen Gebäuden nicht auszuschließen sind. Dennoch leitet der 
Bebauungsplan mit der vorgesehenen zulässigen Art der Nutzung (Baugebietskategorie) als allgemei-
nes Wohngebiet eine neue städtebauliche Entwicklung für den Standort ein, die für den früher ländlich 
geprägten Ortsteil Merkwitz aber nicht untypisch ist. 
Merkwitz ist heute durch eine funktionale Durchmischung von Wohnen, Gewerbe sowie landwirtschaft-
lichen Nebenerwerb gekennzeichnet, wobei das Wohnen dominiert. Hinsichtlich der Einwohnerent-
wicklung konnte Merkwitz die Einwohnerzahl von 1990 = 512 nicht halten. Am 31.12.2016 zählte der 
Ortsteil noch 396 Einwohner. Allerdings war 1990 noch das benachbarte Dorf Seegeritz Bestandteil 
der damals selbständigen Gemeinde Merkwitz. Nach der Eingemeindung nach Taucha am 01.07.2002 
gehörte Seegeritz nicht mehr zum Ortsteil Merkwitz, so dass dessen Einwohnerzahl sich dadurch re-
duziertefi. 
Dennoch stellt sich die natürliche Bevölkerungsentwicklung für den Ortsteil stabil dar. So stieg die 
Einwohnerzahl seit dem durchgeführten Zensus am 09.05.2011 von 384 Einwohnern auf die bereits 
genannten 396 Bewohner und soll auch durch die geplante Umwidmung des Standortes an der Mühle 
in eine kleinstrukturierte Wohnsiedlung fortentwickelt werden. 

5.5. Soziale Infrastruktur 
Innerhalb des Plangebietes bestehen keine sozialen Infrastruktureinrichtungen. In der rd. 4,5 km süd-
östlich gelegenen Kernstadt sind u.a. je eine Grund- und Oberschule einschließlich Gymnasium vor-
handen und mehrere Kindertagesstätten bieten die Betreuung der Kinder an, wobei ein Kindergarten 
sich schon im ca. 2,5 km östlich entfernten Ortsteil Pönitz befindet. Sporthallen stehen an den Schu-
len. Taucha hat auch mehrere Sportplätze, der nächste existiert in einer Entfernung von ca. 1,5 km im 
südlich von Merkwitz gelegenen Ortsteil Seegeritz. 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind in der Kernstadt in ausreichendem Maße vorhan-
den. Taucha übernimmt somit die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des 
qualifizierten Grundbedarfs und hat dazu entsprechende Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtun-
gen in der Stadt. 

5.6. Technische Infrastruktur 
5.6.1. Verkehrsinfrastruktur 
Straßenverkehr 
Die Anbindung des Plangebietes an das kommunale Straßennetz erfolgt aus dem Ortsteil Merkwitz 
über die Alte Salzstraße mit Anschluss an die Straße An der Mühie Merkwitz, die die Ortsverbindung 
nach Leipzig-Plaußig herstellt. Mit der Autobahnanschlussstelle Leipzig-Messegelände ist Merkwitz 
nicht nur über Taucha von Leipzig aus zu erreichen, sondern erhält einen direkten Anschluss an den 
Leipziger Norden. Die Ortsverbindungsstraße nach Plaußig gewinnt somit an Bedeutung. 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Der Standort ist über Busverbindungen des ÖPNV an Leipzig sowie Taucha angeschlossen. Die Hal-
testelle der Linie 176 befindet sich am Knoten Seegeritzer Straße/Alte Salzstraße. Der Fahrplan dieser 
Linie wurde vorrangig auf die Anforderungen des Schülerverkehrs abgestimmt. Besondere Schulbusse 
verkehren deshalb nicht. 

Fußgänqer- und Radverkehr 
Eigene Anlagen für den Radverkehr sind im bestehenden Straßennetz des Plangebietes nicht vorhan-
den. Der Radverkehr nutzt wie die anderen Verkehrsteilnehmer die überfahrbare Breiten der Aiten 
Salzstraße und der inneren Verkehrsflächen der Straße An der Mühle Merkwitz. Ebenso stehen keine 
Gehwege zur Verfügung. 

Ruhender Verkehr 
Gegenwärtig verfügen weder die Alte Salzstraße noch die inneren Verkehrsflächen der Straße An der 
Mühle Merkwitz Pkw-Stellplätze, wobei grundsätzlich nur beschränkte Kfz-Abstellmöglichkeiten im Zu-
ge dieser Verkehrsfläche bestehen, die überdies im Wesentlichen durch die Grundstücksnutzer aus-
gelastet werden. 

6 Am 31.12.2016 wurden für den Ortsteil Seegeritz 252 Einwohner ausgewiesen. 
14.09.2017 
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5.6.2. Ver- und Entsorgungsanlagen 
Trinkwasserversorq u nq 
Die derzeit vorhandene Trinkwasserversorgung ist für die Entwicklung des Standortes zum Wohnge-
biet nicht ausreichend, woraus die Neuanbindung der Grundstücke an ein herzustellendes, im öffentli-
chen Verkehrsraum verlegtes Trinkwasserleitungsnetz folgt. Hierzu muss die Auswechslung der be-
stehenden Trinkwasserleitung aus PE-HD 63 x 5,8 mm durch eine Leitung DN 100 vom Anschluss-
punkt an der dort verlaufenden Leitung DN 150 AZ im Kreuzungsbereich Alte Salzstraße/An der Mühle 
Merkwitz vorgenommen werden'. Die Herstellung dieses neuen Trinkwassernetzes gewährleistet 
dann auch die Löschwasserbereitstellung von 48 m3/h für zwei Stunden. 

Schmutzwasser- und Regenwasserentsorqunq 
Gemäß Entwässerungskonzeption für den Ortsteil Merkwitz bleibt die vorhandene dezentrale Entsor-
gung der einzelnen Grundstücke dauerhaft bestehen. Deshalb müssen für den Wohnstandort grund-
stückseigene Kleinkläranlagen mit biologischer Reinigungsstufe zum Einsatz kommen. Das gereinigte 
Abwasser ist in den Grundstücken zu versickern. Vorhandene Klärgruben ohne biologische Reini-
gungsstufe müssen entsprechend nachgerüstet werden. 

Die Genehmigung zur Einleitung des geklärten häuslichen Schmutzwassers in das Grundwasser ist 
durch Beantragung der Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde 
des Landratsamtes Nordsachsen einzuholen8~9. Ebenso ist mit dem anfallenden Niederschlagswasser 
von den befestigten Flächen in den Grundstücken zu verfahren, wobei grundsätzlich die Fassung und 
dezentrale Rückhaltung oder Nutzung des anfallenden Regenwassers angestrebt wird. 

Zur Ermittlung der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Baugrundes wurde für die nordöstlichen 
Grundstücke der Baugrund untersucht10. Danach ist er sehr inhomogen" und weist einen hohen 
Grundwasserstand12 auf, im ungünstigsten Fall mit einem Grundwasserstand von ca. 1,5 m unter OK 
Gelände. Wegen des geringen Abstandes zum Grundwasser kann eine Schachtversickerung nicht 
zum Einsatz kommen. Allerdings ist eine Mulden-Rigolen-Versickerung im untersuchten Bereich mög-
lich. 
Ist eine Rückhaltung oder Nutzung nicht vollständig möglich bzw. erfordern dazu angeordnete grund-
stückseigene Regenwasserrückhalteanlagen Notüberläufe kann dieser Anteil des Niederschlagswas-
ser der öffentlichen Regenwasserentsorgungsanlage in der am Grundstück tangierenden öffentlichen 
Verkehrsfläche mit einer Einleitmenge von maximal 1,1 I/s je Grundstück zugeführt werden. Das ent-
spricht einer diesbezüglichen Abstimmung mit den Leipziger Wasserwerken (KWL). 
Die zur Regenrückhaltung notwendigen Maßnahmen wie Zisternen, Teiche, Brauchwasseranlagen, 
Dachbegrünung und dgl. sind prinzipiell frei wählbar. Voraussetzung für die Regenwassernutzung ist 
die „Teilbefreiung vom Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgung" durch den Zweckver-
band Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV WALL). 

Die Planstraßen A (Alte Salzstraße) und B (An der alten Mühle) des Wohngebietes entwässern über 
eine einseitig angeordnete Entwässerungsmulde aus Betonmuldensteinen, die als Randeinfassung 
zur Oberflächenentwässerung vorgesehen wird. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
erfolgt über Straßenabläufe 300 x 500 und Anschlussleitungen DN 150 in einen neu herzustellenden 
Regenwasserkanal DN 300. Von diesem gelangt das Regenwasser in den östlich vorhandenen Merk-
witzbach. 

Energie- und Gasversorqunq 
Das Plangebiet ist elektroenergetisch bereits erschlossen. Die gegenwärtig nicht vorhandene Gasver-
sorgung wird für die Wohnsiedlung angeboten13, ist aber von Stadt Taucha als Vorhabenträger nicht 

7 Stellungnahmen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL) vom 01.12.2001, 29.07.2002, 
19.08.2004, 17.05.2010, 04.12.2012, 09.09.2013 und 20.12.2016. 

8 Stellungnahmen Landratsamt Nordsachsen, Umweltamt, SG Wasserrecht vom 04.06.2010, 25.09.2013 und 
20.12.2016. 

9 Bei der Untersuchung des Untergrundes hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit für das Schmutzwasser ist 
das Regelwerk DIN 4261 Teil 5 in der Fassung Oktober 2012 zu beachten, während das DWA Arbeitsblatt A 
138 und die DIN 4261, Dezember 2002 für die Regenwasserversickerung gilt. 

10 Wohngebiet Merkwitz an der Mühle: Erschließungskonzept Straßenbau, Regenwasserentsorgung, Trinkwas-
serversorgung. Erläuterungsbericht, Oktober 2012. Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau Dipl.-Ing. (FH) 
Jürgen Glatter. Auerbachstraße 2b, 04277 Leipzig, Tel. (0341) 3912174 oder 3912177 Fax: (0341) 3010674. 
E-Mail: ingenieurbuero@ibglatzer.de. 

11 kr-Werte zwischen 8x10-5 bis 8x10"9. 
12 MHGW = 123,0 m DHHN. 
13 Stellungnahmen der MITNETZ Strom vom 23.11.2016 sowie der MITNETZ Gas vom 14.11.2016. 
14.09.2017 
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vorgesehen. 

6. Planerische und rechtliche Grundlagen 
6.1. Planungsrechtliche Grundlagen 
6.1.1. Ziele der Raumordnung 
Landesentwicklungsplan (LEP)14
Taucha besitzt auf Grund der Nähe zum Oberzentrum Leipzig verschiedene Funktionsbeziehungen zu 
dieser Stadt, die angesichts der Ansiedlung von BMW im benachbarten Leipzig-Plaußig neue Bedeu-
tung erlangten. Aus raumordnerischer Sicht ist deshalb die vorhandene bauliche Verfestigung des 
Plangebietes zu beachten, die mit der verbindlichen Bauleitplanung eine Legalisierung bereits erfolgter 
Nutzungen im Außenbereich zur Folge hat. 
Die Bestandsfläche mit einem bestimmten Grünanteil unterlag im Laufe der Jahre einer selbstständi-
gen Entwicklung, die einer nach heutigem Recht geltenden gesetzlichen Grundlage entbehrte. Daher 
verfolgt die Planung das Ziel, im gesamten Gebiet eine städtebauliche Ordnung zu erreichen. Auch 
wegen der ortsnahen Lage und der bestehenden städtebaulichen Struktur ist das Gebiet für eine Um-
wandlung in ein Wohngebiet geeignet. 
Außerdem erfordert die Nähe des jetzigen Kleingartengebietes mit Wochenendhauscharakter infolge 
der Ansiedlung von BMW in unmittelbarer Nachbarschaft und der daraus resultierenden Schallemissi-
onen die Umnutzung in ein Wohngebiet, da für diese Nutzung der Schutzanspruch gesetzlich geringer 
festgelegt ist als für die gegenwärtige. Insoweit ist die als Einzelfall zu sehende Planung mit dem vor-
dergründigen Ziel das Gebiet städtebaulich zu ordnen raumordnerisch akzeptabel15. 
Bezogen auf das Plangebiet sind im LEP keine konkreten Vorgaben enthalten. Für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes werden folgende zu beachtende Ziele und Grundsätze formuliert: 
• Eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, aus den 

Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse sowie den Ansprüchen 
ortsangemessener Gewerbebetriebe und Dienstleistungseinrichtungen entstehenden Bedarf (Ei-
genentwicklung) hinausgeht, ist nur in den Zentralen Orten gemäß ihrer Einstufung und in den Ge-
meinden mit besonderer Gemeindefunktion zulässig (LEP 2013, Z 22.1.6). 

• Die Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden (LEP 2013, Z 2.2.1.9). 
Die Siedlungsentwicklung ist auf die Verknüpfungspunkte des ÖPNV zu konzentrieren (LEP 2013, 
Z 2.2.1.10). 

Regionalplan 
Im Regionalplan Westsachsen (RPIWS), verbindlich seit dem 25.07.2008, sind die Grundsätze und 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung des LEP Sachsen regionalspezifisch und sachlich ausge-
formt. 
• Die Inanspruchnahme unverbauter Flächen für Siedlungszwecke soll auf das unabdingbar notwen-

dige Maß beschränkt werden (RPIWS 2008, Z 5.1.1). 
• Bei Neubebauung ist eine den natürlichen und siedlungsstrukturellen Gegebenheiten angepasste 

bauliche Dichte anzustreben. Auf eine angemessene Durchgrünung und nachhaltig wirksame Ein-
bindung in die Landschaft ist hinzuwirken (RPIWS 2008, Z 5.1.2). 
Durch die mit dem Bebauungsplan beabsichtigte städtebauliche Ordnung des künftigen Wohnstan-
dortes tritt keine grundlegende materielle Veränderung ein, d. h. dass insbesondere der in dieser 
Hinsicht bedeutungsvolle Versiegelungsgrad nicht ansteigt, weil mit der festgesetzten Grundflä-
chenzahl GRZ = 0,2 eine Überbauung bzw. Versiegelung des Gebietes stark eingeschränkt wird 
und außerdem der weitgehende Erhalt der bestehenden beachtlichen Durchgrünung des Plange-
bietes vorgesehen ist. 

• Im Rahmen der Siedlungsentwicklung sollen verstärkt Belange von Familien, älteren oder beein-
trächtigten Menschen sowie von Migranten berücksichtigt werden (RPIWS 2008, G 5.1.3). 

• Das Angebot an Wohnraum soll vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und unter 
Berücksichtigung der differenzierten Ansprüche hinsichtlich Wohnformen, Wohnungsgrößen und -
ausstattung an die künftigen Anforderungen angepasst werden (RPIWS 2008, Z 5.1.4). 

• Im Rahmen der Bauleitplanung sollen Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflächen, landwirtschaft-
liche Gebäude- und Freiflächen, Verkehrsflächen, Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie Spiel-
und Erholungsflächen einander so zugeordnet werden, dass Nutzungskonflikte durch Luftverunrei-
nigungen, Lärm und Erschütterungen vermieden werden (RPIWS 2008, Z 5.1.7). 

14 Verbindlich seit dem 31.08.2013. 
15 Siehe hierzu auch Stellungnahme des Regierungspräsidiums Leipzig vom 12.07.2004. 
14.09.2017 
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Die Planung entspricht damit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung des Freistaates Sach-
sen. Die gemäß § 1 BauG6 gebotene Entwicklung des Bebauungsplanes aus den übergeordneten 
Regional- und Landesplanungen ist somit gegeben. 

6.1.2. Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan enthält für das Plangebiet die Darstellung Wohnbaufläche. Da-
nach wird der Bebauungsplan Nr. 29 gemäß § 8 Abs. 2 BauG6 aus dem wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Taucha entwickelt sein. 

6.1.3. Zulässigkeit von Bauvorhaben 
Das Plangebiet ist planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen. Die Beurteilung von Vorhaben 
erfolgt daher auf der Grundlage des § 35 BauGB. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn 
sie zu den im § 35 Abs.1 BauGB aufgeführten „privilegierten" gehören und ihnen öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. Wohnungsbauvorhaben gehören in der Regel nicht dazu und sind demzufolge 
nicht im Plangebiet zulässig. 

7. Umweltbericht 
7.1. Einleitung 
Für die Belange des Umweltschutzes ist im Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchgeführt 
worden, in der 
• die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 
• diese Umweltauswirkungen in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
wurden (§ 2 Abs. 4 und § 2a Nr. 2 BauG6 sowie Anlage 1 zum BauG6). Die Ermittlung der Umwelt-
auswirkungen erfolgte anhand der nachstehenden Arbeitsschritte: 
a) Einschätzung aufgrund einer überschlägigen Prüfung, auf welche Umweltbelange der Bauleitplan 

voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben kann und deshalb in der Abwägung zu berücksichti-
gen sind. 

b) Festlegung der Stadt auf der Grundlage der Einschätzung, in welchem Umfang und Detaillierungs-
grad die Ermittlung der Umweltbelange für diesen Bauleitplan für die Abwägung erforderlich ist (sie-
he dazu Kap. 7.1.3). 

c) Ermittlung der Umweltbelange in dem festgelegten Umfang und Detaillierungsgrad. 
d) Beschreibung und Bewertung der ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen im Umweltbericht 

(siehe Kap. 7.2). 
e) Ergänzung der Ermittlungen und des Umweltberichtes, soweit als Ergebnis der Beteiligungen zum 

Entwurf erforderlich. 

7.1.1. Inhalte des Planes 
Wichtigstes Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Entwicklung des Plangebietes vor allem für woh-
nungswirtschaftliche Nutzungen. Dabei sollen u.a. eine weitreichende Berücksichtigung der Belange 
von Natur und Landschaft, die landschaftliche Gliederung und Gestaltung des Gebietes erfolgen. Wei-
teres zu den Zielen und Zwecken der Planung enthalten die Kap. 3 und 9 dieser Begründung zum Be-
bauungsplan. 
Schwerpunkt ist hier die Darlegung der für die Umweltprüfung relevanten Inhalte des Planes, haupt-
sächlich die Festsetzungen für 
• die vier Teilwohngebiete mit einer Gesamtgröße von ca. 2,19 ha des für den Standort Merkwitz an 

der Mühle beabsichtigten allgemeinen Wohngebietes. 
• Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,2 in allen Baugebieten mit zulässiger Überschreitung gemäß § 19 

Abs. 4 Satz 3 BauNVO. Damit Begrenzung der Versiegelung in den Baugrundstücken auf insge-
samt ca. 6.550 mZ. 

• Verkehrsflächen von insgesamt bis zu ca. 0,25 ha Größe, wovon ca. 0,085 ha auf verbleibende Be-
standsflächen der Alten Salzstraße und der Straße An der Mühle Merkwitz entfallen. 

• Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit einer 
Gesamtfläche von ca. 2,05 ha. 

• hier zugehörige Maßnahmen und sonstigen grünordnerischen Maßnahmen (u.a. Anpflanzungen 
einheimischer standortgerechter Gehölze und Anlage sowie Fortbestand strukturreicher Hausgär-
ten) 
- zur Unterstützung und Ergänzung sowie Fortsetzung bestehender Durchgrünung im Wohnge-

biet. 
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- zum Erhalt des örtlichen Mikroklimas. 
- zur Entwicklung von Großgrünstrukturen. 
- als qualitativ höhenwertigen Ausgleich für zu fällenden Bestandsgehölze. 
- zur Entwicklung neuer Lebens- und Nahrungsräume für die Tierwelt. 
- zur verzögerten Ableitung anfallenden Niederschlagswassers. 

• versickerungsfähige Befestigungen von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen, einschließlich der Auf-
stellflächen für die Feuerwehr auf den Baugrundstücken. 

• die vollständige Versickerung des auf den Baugrundstücken anfallenden Niederschlagswassers, 
soweit es nicht für Brauchwasserzwecke verwendet wird bzw. die durch eine grundstücksbezogene 
Baugrunduntersuchung hinsichtlich der konkreten hydrogeologischen Bodenbeschaffenheiten 
nachgewiesenen Versickerungswerte des anstehenden Bodens im Baugrundstück eine Versicke-
rung erlauben. Andernfalls ist ein Notüberlauf aus der grundstückseigenen Regenwasserrückhalte-
anlage in das Entwässerungssystem der das Grundstück tangierenden öffentlichen Verkehrsfläche 
mit einer Einleitmenge von maximal 1,1 I/s je Grundstück zulässig. 

7.1.2. Fachliche Grundlagen und Ziele des Umweltschutzes 
Nachfolgend werden die für diesen Bebauungsplan bedeutsamen fachlichen Grundlagen und Ziele 
des Umweltschutzes genannt 

7.1.2.1. Schutzgebiete und Schutzobjekte gemäß BNatSchG 
Naturschutzfachliche Schutzgebiete nach § 22 SächsNatSchG (Europäisches ökologisches Netz Na-
tura 2000, Europäische Vogelschutzgebiete nach Richtlinie 79/409/EWG16, Ftora-Fauna-Habitat 
[FFH]-Gebiete") werden nicht berührt. Durch den beabsichtigten verbindlichen Bauleitplan sind nach 
aktueller Erkenntnis auch keine Naturschutzgebiete, Natur-/Flächennaturdenkmale sowie geschützte 
Landschaftsbestandteile beeinträchtigt. 
Ebenso befinden sich keine besonders geschützten Biotope nach § 21 SächsNatSchG im Plangebiet. 
Allerdings ist die Baumschutzsatzung der Stadt Taucha für notwendige Maßnahmen zu beachten. So-
fern nicht andere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z.6. des Denkmal- oder Naturschutzes bzw. des 
Wasserrechtes) entgegenstehen, sind auf mit Gebäuden bebauten Grundstücken Pappeln, Birken, 
Baumweiden, Nadel- und Obstgehölze (unabhängig vom Stammumfang) nicht durch die Satzung ge-
schützt. 
Auch Laubbäume (ausgenommen die in der Satzung aufgeführten Arten) mit einem Stammumfang bis 
zu einem Meter, gemessen in einer Stammhöhe von einem Meter. Dagegen bedarf die Fällung von 
Bäumen mit einem Stammumfang >100 cm sowie Klettergehölzen höher als 3 m und die Ermittlung 
der daraus resultierenden Anzahl und Pflanzengröße für erforderliche Ersatzpflanzungen einer Geneh-
migung. 
Überdies tangieren zwei weitere Schutzgebiete, die Landschaftsschutzgebiete (LSG) „Partheaue" und 
„Endmoränenlandschaft zwischen Taucha und Eilenburg" den südöstlichen Rand der Ortsverbin-
dungsstraße von Merkwitz nach Leipzig-Plaußig und befinden sich damit im annähernd parallel verlau-
fenden Abstand von rd. 15 m vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Da aber die ~enannte 
Straße mit einer Verkehrsbelastung infolge des BMW-Werkes von täglich 2.000 Fahrzeugen $ dazwi-
schen verläuft und somit näher an den Landschaftsschutzgebieten ist, wird eine mögliche negative 
Beeinflussung der Schutzgebiete durch das Wohngebiet nicht gesehen, zumal dessen Bebauung erst 
in einem weiteren Mindestabstand von 13 m erfolgen kann. 

7.1.2.2. Grünordnungsplan 
Der begleitend zum Bebauungsplan auf der Grundlage § 6 Abs. 2 SächsNatSchG erstellte Grünord-
nungsplan19 (GOP) behandelt die landschaftsplanerischen Belange für das Plangebiet und ermittelt 
und bewertet, wo erforderlich, die erfolgenden Eingriffe in Natur und Landschaft. Auf dieser Grundlage 
wurde ein grünordnerisches Konzept zur landschaftsgerechten Grüngestaltung des Plangebietes so-
wie zum Ausgleich der Eingriffe entwickelt und in einem gesonderten Erläuterungsbericht dargelegt. 
Es benennt hierzu Maßnahmen, um Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbil-
des zu mindern bzw. zu kompensieren. 

16 Special Protected Area [SPA] gemäß EU-Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie). 
17 Gemäß EU-Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie). 
18 Prognose 2015 — Industriepark Nord. Kfz-Querschnittsbelastung in Kfz/24 h. Amt für Verkehrsplanung Leipzig, 

Arbeitsstand 04.10.2001. 
19 Verfasser: Adrian Landschaftsplanung, Büro für Landschaftsökologie und —Planung, Dipl.-Geogr. Lucia Adrian, 

Denkmalsblick 12; 04277 Leipzig. 
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Damit ist der notwendige Fachbeitrag für die Belange von Natur und Landschaft geleistet worden, der 
eine hinreichende Grundlage für die grünordnerischen Festsetzungen und für die im § 1a BauGB vor-
geschriebene Eingriffsregelung darstellt. Mit der Wohnbebauung und den dazu erforderlichen Er-
schließungsmaßnahmen sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden, die es gemäß den Rege-
lungen des BauGB und des Naturschutzrechtes auszugleichen gilt. 

Das Plangebiet wurde bilanziert (Eingriffs-/Ausgleichsbilanz). Diese Bilanz einschließlich der zusätz-
lich erstellten schutzgutbezogenen Maßnahmenbegründung und Flächenbilanz aller Anteilsflächen ist 
die Grundlage für die Gewährleistung der angemessenen und ausreichenden Vermeidung bzw. Ver-
minderung sowie Kompensation der Eingriffe im Geltungsbereich des Bebauungsplanes unter Berück-
sichtigung seiner Festsetzungen. 

7.1.2.3. Eingriffsregelung 
Für diesen Bebauungsplan wurde die Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB berücksichtigt. Da-
zu ist eine Eingriff-/Ausgleichsbilanz erstellt worden. Diese Bilanzierung der auf der Grundlage der 
„Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen", Stand 
2003, vorgenommenen Bewertung jetzigen Zustandes des Plangebietes und der für die durch den 
Bebauungsplan in seinem Geltungsbereich vorgesehenen städtebaulichen Entwicklung zeigt folgen-
des Resultat: 

Bebauun s lan Nr. 29 „All emeines Wohn ebiet Merkwitr an der Mühle" 
Bestandserfassun 

Biotoptyp CIR-Code Nr. nach Erfas- 
sung 1994 (soweit 

vorhanden) 

Fläche (m2) Biotop- 
(Planungswert 

Wert-
punkte 

oliversiegelte Flächen (Gebäude, 
erkehrs- und Freiflächen 

9.5.100 
9.5.220 

11.410 
11.420 5.252 0 0 

Teilversiegelte Verkehrs- und Freiflä- 
chen 

_ _ g~g 2 1.746 

Gärten, arten- und strukturreich 9.4.800 11.370 23.740 10 237.400 
Gesamt: 29.865 239.146 

Planun 
Überbaubare Grundstücksfläche: _ _ 6.635 0 0 

asserdurchlässig befestigte Ver- 
kehrs-und Versorgungsflächen 

_ _ 2.540 3 7.620 

Haushärten, arten- und struktur- 
reich 8.4.800 11.370 20.690 10 206.900 

Gesamt: 29.865 214.520 
Defizit: -24.62 

Die Eingriffsbilanzierung ergibt eine Abwertung, d.h. Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der 
Naturbestandteile bei der Umsetzung der vorgesehenen Bebauung. Der Eingriff kann also nur zu ca. 
89,7 % durch die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sowie der Grünordnung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kompensiert 
werden. 
Die Abwertung beruht insbesondere auf der möglichen neu entstehenden Versiegelung im Plangebiet 
gegenüber dem jetzigen versiegelten Zustand. So können durch die Schaffung des Bauplanungsrech-
tes ca. 3.050 mZ bisher unversiegelte Flächen teil- und vollversiegelt werden, d.h. 1 m2 dieser Flächen 
verkörpern ca. 8,1 Wertpunkte. Bei Neuversiegelungen ist gemäß Entsiegelungserlass des SMUL vom 
11.12.2000 vorrangig die Möglichkeit von Entsiegelungsmaßnahmen zur Umsetzung der durch den 
Eingriff in den Boden erforderlichen Ausgleichsverpflichtung zu prüfen. 
Zur Bestimmung der zu entsiegelnden Ausgleichsfläche wird von deren anschließender Eingrünung 
mit Anpflanzung standortgerechter, einheimischer und ökologisch sinnvoller Laub- und/oder Obst-
baumarten als Bestandteil der Kompensation ausgegangen. Die verwendete Handlungsempfehlung 
zur Eingriffsbilanzierung weist für die damit entstehenden Biotope als Planungswerte für die Rasenan-
saat in Form einer Wiese 5 Wertpunkte und für die Laubbäume 21 Wertpunkte je mZ zu. 
Bezogen auf die Gesamtbilanzdifferenz von 24.626 Wertpunkten resultiert daraus eine ca. 950 mZ 
große Ausgleichsfläche21, die zu entsiegeln und anschließend wie - oben beschrieben — zu bepflanzen 

20 Bewertung mit Biotopwert und nicht mit dem Planwert, weil der Bestand übernommen wird. 
21 24.626 WP / 26 WP je mZ entsiegelter Fläche = 950 m2 zu entsiegelnder Gesamtfläche. 
14.09.2017 
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ist, wobei ca. 19 Laub- oder Obstbäume zum Einsatz kommen können22. Da adäquate Entsiegelungs-maßnahmen, für die jedoch ein sehr langer Zeitraum notwendig wird, um eine natürliche Bodenent-wicklung zu initiieren, weder im Plangebiet noch in Taucha gegeben sind, kommen Pflanzmaßnahmen zum Ausgleich des Verlustes von Bodenfunktionen als Festsetzung für den Bebauungsplan in Be-tracht. 
Diese bewirken am Pflanzort u.a. infolge der Durchwurzelung Verbesserungen der positiven Effekte für den Wasserhaushalt des Bodens. Überdies wird mit der dadurch entstehenden Beschattung das Bodenleben aktiviert. In der Regel fordern die zuständigen unteren Naturschutzbehörden in einem sol-chen Fall die doppelte Pflanzfläche im Vergleich mit der durch den Eingriff der Planungsabsicht in die Natur und Landschaft als Kompensation zu entsiegelnden Fläche. 
Demnach ist eine Mindestpflanzfläche von ca. 1.900 m2 für den Versiegelungsausgleich erforderlich, auf der dann ca. 38 Laub- oder Obstbäume zur Anpflanzung gelangen können. Ein Baum erzielt dann mit seiner ca. 50 mZ umfassenden Kronenfläche 360 Wertpunkte. Bezogen auf die 24.626 auszuglei-
chenden Wertpunkte sind also insgesamt ca. 68 Bäume für den vollständigen Ausgleich zu pflanzen. 
Also ist je angefangene 45 m2 der ca. 3.050 mZ neu versiegelten bzw. teilversiegelten Eingriffsflächez3
ein Baum zu pflanzen. 
Da im künftigen Wohngebiet einzelne Bauherren unabhängig voneinander ihr Grundstück bebauen 
werden, erfolgt die Ausgleichspflanzung in Form der jeweilig erforderlichen Gehölzanzahl zum jeweili-
gen Zeitpunkt des Eingriffs in Natur und Landschaft. Im Plangebiet befinden sich ca. 330 Einzelgehöl-
ze mit einem Kronendurchmesser >1,2 m, davon 180 Bäume mit Kronendurchmessern >3 m, also 
durchschnittlich einerje 140 m2 Grundstücksfläche. 
Da in der Regel mit der Besiedlung durchschnittlich ca. 80 m2 bis 90 mZ in den Grundstücken neu ver-
siegelt werdenz4.z5, also zwei Bäume als Ausgleich zu pflanzen sind, ist diese erforderliche Kompensa-
tion als Maßnahme für das jeweilige Grundstück im Rahmen der grünordnerischen Festsetzungen im 
Bebauungsplan ausgewiesen worden. Wie aufgezeigt, erlaubt die bestehende Pflanzdichte aus ökolo-
gischer Sicht diese zusätzliche Ausgleichspflanzung von bis zu zwei weiteren Bäumen, so dass damit 
der Eingriff unmittelbar örtlich vollständig ausgeglichen werden kann. 
Durch sie erhöht sich der Gehö~zbestand in den künftigen Hausgärten und trägt zur Entstehung neuer 
Grünstrukturen mit zusätzlichen Habitaten für die Fauna bei. Zum kurz- bis mittelfristigen Erreichen 
der Ausgleichsfunktion ist die Festsetzung einer ausreichenden Mindestpflanzqualität erforderlich. Die 
Ausgleichsmaßnahme in Form der grundstücksinternen Baumanpflanzungen wird Gegenstand der 
städtebaulichen Verträge nach § 11 BauGB zwischen der Stadt Taucha und den künftigen Bauherren. 

7.1.2.4. Sonstige fachliche Grundlagen und Ziele des Umweltschutzes 
a) Bodengutachten 
Geotechnischer Bericht Nr. 097 028 über Baugrund- und Gründungsverhältnisse Merkwitz „An der 
Mühle" (BPL Nr. 29) vom 16.09.2002. BAUGEO Ingenieurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH. 
b) Erschließungskonzept 
Wohngebiet Merkwitz an der Mühle: Erschließungskonzept Straßenbau, Regenwasserentsorgung, 
Trinkwasserversorgung. Erläuterungsbericht, Oktober 2012. Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau 
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatter. Auerbachstraße 2b, 04277 Leipzig, Tel. (0341) 3912174 oder 3912177 
Fax: (0341) 3010674. E-Mail: ingenieurbuero@ibglatzer.de. 

7.1.3. Festlegung des Umfanges und Detaillierungsgrades der Ermittlung der Umweltbelan-
ge 

Im Rahmen des Verfahrens wurde geprüft, auf welche Umweltbelange oder Teilaspekte von Umwelt-
belangen der Bebauungsplan möglicherweise erhebliche Umweltauswirkungen haben kann, die in der 
Abwägung zu berücksichtigen wären. Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Umweltbe-
lange sind als Ergebnis dessen wie folgt festgelegt worden: 

22 = 50 m2 überdeckte Bodenfläche bei einem Baumkronendurchmesser von ca. 8 m. 
23 Einschließlich VerkehrsFlächen. 
24 Die weiteren für Eigenheimgrundstücke bis zu durchschnittlich 170 mZ erforderlichen Bodenversiegelungen 

können in der Regel entweder durch die Verwendung bestehender Versiegelungen in den bislang als Gärten 
genutzten Grundstücke realisiert bzw. durch deren Entsiegelung kompensiert werden. 

25 Einschließlich anteilige Verkehrsflächen. 
14.09.2017 
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BelanglTeilaspekt Mögliche erhebliche Umweltaus- Art, Umfang und Detaillierungsgrad der Er-
wirkungen mittlungen 

1. Boden ! Altlasten Verluste von Böden und ihren Funkti- Auswertung der Datengrundlagen: 
onen durch Neuversiegelungen. . Digitale Bodenkarte M 1:50.000 (BK50). 

• Geotechnische Bericht der BAUGEO Ingeni-
eurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH 
vom 16.092002 über die Baugrund- und 
Gründungsverhältnisse in Merkwitz "An der 
Mühle". 

• Wohngebiet Merkwitz an der Mühle: Erschlie-
ßungskonzept Straßenbau, Regenwasserent-
sorgung, Trinkwasserversorgung. Erläute-
rungsbericht, Oktober 2012. Ingenieurbüro für 
Straßen- und Tiefbau Dipl.-Ing. (FH) Jürgen 
Glatter. 

2. Wasser Verluste von Flächen für die Grund- Auswertung der Datengrundlagen: 
wasserneubildungsfunktion im Be- . Digitale Bodenkarte M 1:50.000 (BK50). 
reich der Neuversiegelungen. . Geotechnische Bericht der BAUGEO Ingeni-

eurbüro für Baugrund und Geotechnik GmbH 
vom 16.09.2002 über die Baugrund- und 
Gründungsverhältnisse in Merkwitz "An der 
Mühle". 

• Wohngebiet Merkwitz an der Mühle: Erschlie-
ßungskonzept Straßenbau, Regenwasserent-
sorgung, Trinkwasserversorgung. Erläute-
rungsbericht, Oktober 2012. Ingenieurbüro für 
Straßen- und Tiefbau Dipl.-Ing. (FH) Jürgen 
Glatter. 

3. KlimalLuft Zusätzliche Emissionen durch die Auswertung der Datengrundlagen: 
geplante Wohnbebauung und der Luftqualität in Sachsen, Jahresbericht 201626. 

damit verbundenen stärkeren Ver- . Stadtklimauntersuchung Leipzig 201027. 
kehrsbelastung im Gebiet. 

4. Pflanzen Verlust bzw. Beeinträchtigung von . Grünordnungsplan28. 
Vegetationsbeständen. 

5. Kulturgüter und Erheblich, da mit der Durchführung Auswertung der Datengrundlage: 
sonstige Sachgüter der Planung der Erhalt möglicher ar- . Stellungnahme des Landesamtes für Archäo-

chäologischer Bodendenkmale ge- logie vom 13.08.2013 und 21.11.2016. 
fährdet ist. 

6. Wechselwirkungen Beeinträchtigung von Wechselwir- Auswertung bestehender Daten. 
kungen. 

Die Ermittlungen und Darlegungen konzentrieren sich auf die oben angeführten Punkte. Keine weite-
ren Ermittlungen und Darlegungen sind erforderlich zu: 

Belang ! Teilaspekt 

Landschaft Nicht erheblich. Die Durchführung der Planung berührt das Stadtbild ohne es wesentlich 
zu verändern. 

Erholungspotential Nicht erheblich, da mit der Siedlungsergänzung kein Erholungspotential verbunden ist. 

Tiere (Avifauna) Im Plangebiet und der näheren Umgebung dominierten bei den festgestellten Brutvo-
gelarten Amsel, Kohlmeise, Haus- und Felssperling, Grünfink, Hausrotschwanz, 
Mönchsgrasmücke, Ringel- und Türkentaube. Ihnen dienen insbesondere die Hecken 

26 Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Pillnitzer Platz 3, 
01326 Dresden. 30.06.2017. 

27 Die Stadtklimauntersuchung erstreckt sich in große Teile des Tauchaer Stadtgebietes (vgl. Bewertungskarte 
Klima/Luft und Klimafunktionskarte.). 

28 Verfasser: Adrian Landschaftsplanung, Büro für Landschaftsökologie und —Planung, Dipl.-Geogr. Lucia Adrian, 
Denkmalsblick 12; 04277 Leipzig. 
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Belang / Teilaspekt 

und Bäume als Nahrungs- bzw. Nisthabitate. Darüber hinaus nutzen Greifvögel (Milane, 
Bussarde) die Offenlandschaft als Jagdgebiet. 
Die Gehölzstrukturen im Plangebiet und seiner Umgebung werden infolge des BMW-
Werkes einer stärkeren Verkehrs- und zum Teil Gewerbeverlärmung ausgesetzt. Das 
wirkt sich insbesondere nachteilig auf die Vogelwelt aus, da hier die Balzgesänge der 
Männchen vom Lärm übertönt werden können. Insoweit ist davon auszugehen, dass im 
Plangebiet nur Vögel mit einer großen Toleranzschwelle für Lärm bzw. großer Flucht-
distanz vorkommen: z. B. der Haussperling. Das Arteninventar setzt sich schon jetzt aus 
siedlungstoleranten Arten zusammen, naturnahe Ausprägungen sind kaum mehr vor-
handen. 
Zur Beurteilung der Bedeutung der im Plangebiet vorkommenden Biotope als Lebens-
raum für Tiere, hier insbesondere für Vögel, wird als Maßstab der Lärm herangezogen. 
Eine Beeinträchtigungsgrenze für Vögel liegt, wie in der einschlägigen Literatur publi-
ziert, bei einem Dauerschallpegel von 47 dB(A). Wird dieser Wert überschritten ist von 
einer Reduzierung der Lebensraumeignung auszugehen. Für das Plangebiet werden 
Tagwerte durch den Gewerbe- sowie Straßenverkehrslärm von 54,4 dB(A) bzw. 60,0 
dB(A) angegebenz9.3o,3, Deshalb ist im Bestand von einem mittleren Wert des Plange-
bietes als Lebensraum für Vögel auszugehen. Dennoch sind trotz weitgehender anthro-
pogener Überprägung natürliche Lebensgrundlagen für Tiere gegeben. Hierzu dient 
insbesondere der beachtliche Baumbestand als Ansitz bzw. Brutrevier für lärmtolerante 
Arten. 

Menschen Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 für den Tag- und Nachtzeitraum werden an der 
maßgeblichen nächstliegenden schutzbedürftigen Wohnbebauung bei Berücksichtigung 
aller auftretender Geräuschabstrahlungen einschließlich Vorbelastungen eingehalten. 
Diese Aussage t~eruPit auf ciei~~ Proynosestand 200432. Trotz in cler Zwischenzeit erfolg-
ter Werkserweiterungen ist eine neue Berechnung zur Immissionssituation entbehrlich, 
weil das BMW-Werk Leipzig eine genehmigungsbedürftige Anlage gemäß Ziffer 3.24, 
Spalte 1, des Anhangs der 4. BlmSchV darstellt. 
Hierzu wurde von der Stadt Leipzig zur „Lärmproblematik BMW-Werk Leipzig" folgende 
Stellungnahme abgegeben: 
Beim Wohnstandort 'Merkwitz, An der Mühle` handelt es sich seit jeher um einen maß-
geblichen Immissronsort für Lärmimmissionen33, der bei allen Genehmigungs- und An-
zeigeverfahren berücksichtigt wurde, die lärmrelevante Änderungen des BMW-Werkes 
Leipzig zum Inhalt hatten. Nach Inbetriebnahme der Werkserweiterungen wurde durch 
die zuständige Überwachungsbehörde (Landesdirektion Leipzig) die messtechnische 
Bestimmung der Schallemissionen der neuen Anlagen sowie der Nachweis gefordert 
dass die vom Gesamtwerk ausgehenden Schallimmissionspege! an den festgelegten 9 
Immissionsorten in der Nachbarschaft die zulässigen Werte weiterhin einhalten. 
Dennoch sollten wegen des Verkehrsaufkommens auf der Ortsverbindungsstraße 
Merkwitz - Leipzig-Plaußig infolge des Industrieparkes Nord auf Leipziger Seite (BMW-
Werk) Schlaf- und Kinderzimmer in den von der Straße abgewandten Gebäudeseiten 
eingeordnet werden. 
Während die Wohnruhe in den Gebäuden gesichert ist, können die Grundstücksaußen-
bereiche an der Ortsverbindungsstraße Merkwitz - Leipzig-Plaußig durch die Verkehrs-
verlärmung und alle Außenbereiche durch ev. Überfluglärm beeinträchtigt sein, wobei 
sich aber der Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht im, sondern in der Nähe34
des Nachtschutzbereiches des Flughafens Leipzig/Halle befindet. 

7.2. Beschreibung und Bewertung voraussichtlicher erheblicher Umweltauswirkungen der 
Planung 

Aufgrund der Festlegung des Umfanges und Detaillierungsgrades der Ermittlung der Umweltbelange 
(siehe Kap. 7.1.3) werden nachfolgend ausschließlich die ermittelten erheblichen Umweltauswirkun-

29 UVS zum „Bebauungsplan 750 — Kern- und Erweiterungsbereich" der Stadt Leipzig. BECKER GISECKE 
MÖHREN RICHARD, Landschaftsplanung & Gartenarchitektur. 

30 Prognose 2015 — Industriepark Nord. Kfz-Querschnittsbelastung in Kfz/24 h. Amt für Verkehrsplanung Leipzig, 
Arbeitsstand 04.10.2001. 

31 Stellungnahme vom 14.08.2004 des Staatlichen Umweltfachamtes Leipzig zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 29 Wohngebiet „Merkwitz-Mühle". 

32 Ebenda. 
33 Bezeichnung 1O 1 / WA Merkwitz, An der Mühle 1a (Allgemeines Wohngebiet). 
34 Die nördliche Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes befindet sich ca. 290 m bis 470 m südlich der 

südlichen Grenze des Nachtschutzbereiches. 
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gen beschrieben und bewertet. 

7.2.1. Boden 

7.2.1.1. Bestandsaufnahme 

Seite 17 

a) Beschreibung der verwendeten Methodik und etwaiger Schwierigkeiten 

Für das Plangebiet wurden folgende Materialien ausgewertet: 

• Digitale Bodenkarte Maßstab 1:50.000 (BK50), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie. 

• Geotechnischer Bericht Nr. 097 028 über Baugrund- und Gründungsverhältnisse Merkwitz „An der 
Mühle" (BPL Nr. 29) vom 16.09.2002. BAUGEO Ingenieurbüro für Baugrund u. Geotechnik GmbH. 

• Wohngebiet Merkwitz an der Mühle: Erschließungskonzept Straßenbau, Regenwasserentsorgung, 
Trinkwasserversorgung. Erläuterungsbericht, Oktober 2012. Ingenieurbüro für Straßen- und Tief-
bau Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer. 

Schwierigkeiten sind nicht aufgetreten. 

b) Beschreibung und Bewertung des Bestandes 
Der geologische Untergrund des Tauchger Hügellandes wird von den Ablagerungen des Pleistozäns 
dominiert. Sie verhüllen die älteren Bildungen in starkem Maße und fehlen nur dort, wo sie durch 
nachträgliche Erosion wieder entfernt wurden. Sie gliedern sich wie folgt: 

Geolo fische Bezeichnun 
Altdiluviale Muldeschotter 
Geschiebelehm und -mergelt Grundmoräne 
Geschiebesand, Decksand: Rückzugsmoräne 
Sandlöß-, Lößlehm 

Der letzte Deckvorstoß des Inlandeises der Saalekaltzeit hinterließ die Engelsdorf-Panitzscher End-
moräne, deren Rückzug in Staffeln erfolgte. Das zeigen die zahlreichen Buckel und Züge von Ge-
schiebesand zwischen Engelsdorf, Taucha und Thekla. Etwa entlang der ehemaligen sächsisch-preu-
ßischen Grenze kam der Eisrand schließlich vor seinem endgültigen Rückzug für längere Zeit zur Ru-
he und es entstand die Tauchger Endmoräne. 

Sie besteht aus mehreren Hügelreihen und erreicht im Schwarzen Berg mit 177,1 m DHHN ihre ma-
ximale Höhe. Nur an wenigen Stellen reichen Festgesteine an die Oberfläche - so bei Taucha als 
schildförmige Inselberge. Durch äolische Sedimentation entstand fast überall eine dünne Decke eines 
lößähnlichen Lehmes. Im Hinblick auf die Baugrundverhältnisse im Plangebiet kann die o.g. Schicht-
beschreibung durch das nachstehende geologische Normalprofil35 präzisiert werden, in dem Aufschüt-
tungen und Abtragungen nicht berücksichtigt sind. 

Mächti keit Geolo fische Bezeichnun Geolo isches Alter 
> 1,0 m Löß- bzw. Lößlehm Quartär, Weichselkaltzeit 

0,0 m bis max. 2,0 m Geschiebelehm bzw. -mer el Quartär, Saalekaltzeit 
6,0 m bis 10,0 m Sand, teils schluffi , teils kiesi (Schmelzwassersand) Quartär, Saalekaltzeit 
4,0 m bis 5,0 m Geschiebemer el Quartär, Saalekaltzeit 

12,0 m Sand und Kies Flussschotter Quartär, Saalekaltzeit 

Als vorherrschende Bodengesellschaften werden von der mittelmaßstäblichen landwirtschaftlichen 
Standortkartierung (MMK) Sandlöß-Parabraunerden angegeben. Die Bodenverhältnisse innerhalb des 
Plangebietes sind weitestgehend durch die geologischen Verhältnisse bestimmt, wobei durch mensch-
lichen Einfluss geschaffene Zustände dominieren. Als Bodengesellschaft ist der überwiegende Teil der 
Flächen den anthropogen beeinflussten Hortisolböden36 auf gewachsenen Böden glazialer Sedimente 
zuzuordnen. 
Dabei handelt es sich um kleinflächige Siedlungsböden mittlerer Ausprägung (Bodenwertzahlen 50 bis 
59). Es sind vorwiegend vernässungsfreie Böden. Der Natürlichkeitsgrad der vorherrschenden Gar-
tenböden ist „anthropogen bestimmt` bis „bestimmt" und entspricht dem einer naturnahen Bodende-
cke37, unterliegt aber keinen erheblichen Einschränkungen hinsichtlich der Bodenfunktionen. Die an-
getroffenen Böden zeichnen sich infolge von Düngung (organisch, mineralisch) und Kompostierung 
durch humusreiche Oberböden aus. Die Nährstoffversorgung dieser Böden ist daher meist sehr hoch. 

35 Stellungnahme vom 31.07.2002 des Staatlichen Umweltfachamtes Leipzig zum Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 29 Wohngebiet „Merkwitz-Mühle". 

36 Gartenböden infolge der kleingärtnerischen Nutzung. 
37 Schnabel, R.: Neubewertung der Böden im Stadtgebiet von Leipzig 2004. 
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Durch Verkehrsflächen in den Grundstücken und dort vorhandene kleinteilige Bebauung ist innerhalb des Geltungsbereiches eine Fläche von etwa 6.100 mZ gegenwärtig versiegelt. Weiterhin haben ca. 873 mZ innere Erschließungswege bzw. -straßen verfestigte Oberflächen. Im Plangebiet herrscht somit ein Versiegelungsgrad von ca. 23 %. Die Bedeutung dieser Böden kann damit als mittel eingeschätzt werden, auch weil insgesamt nur geringe Anteile hinsichtlich ihrer Naturhaushaltsfunktionen stark be-einträchtigt sind. 

Altlasten 
Im Sächsischen Altlastenkataster ist die im Flurstück 149a mit Hausmüll, Gartenabfällen, Sperrmüll mit 
einigen Schrottanteilen, Bauschutt, Ziegelbruch sowie ortsfremdem Erdaushub verfüllte ehemalige 
Sandgrube „An der Mühle" als Altlagerung erfasst. Die Fläche von ca. 2.400 m2 mit einer maximalen 
Ausdehnung von etwa 90 m in der Länge sowie ca. 40 m an der breitesten Stelle und 3 m bis 4 m 
größter Tiefe38 wurde im Altlastenkataster unter der Kennziffer AKZ: 74 100 295 registriert. 
Nach Beendigung der Verfüllung Anfang der 1970er Jahre wurde das Deponiegelände 1977 rekulti-
viert, d.h. die lose verkippten Ablagerungen sind oberflächlich leicht durch Planierarbeiten verdichtet 
und mit ca. 50 cm Erdaushubmateriai abgedeckt worden. Anschließend erfolgte die Anlage von Klein-
gärten. Als Ergebnis der Gefährdungsabschätzung/VUirkungspfadbetrachtung einschließlich formaler 
Bewertung für die Schutzgüter Boden, Bodenluft und Grundwasser besteht kein weiterer Handlungs-
bedarf3s

Es ist davon auszugehen, dass der abgelagerte Müll im Wesentlichen mineralischen Ursprungs war 
und die Hausmüllbestandteile sowie Gartenabfälle in der langen Zeit seit dem Ablagerungsende An-
fang der 1970er Jahre mineralisiert sind. Insoweit ist die Ablagerung in Hinsicht auf ihre Umweltgefähr-
lichkeit als unkritisch einzustufen40. 

c) Beschreibung und Bewertung der relevanten Ziele des Umweltschutres 
Dem Schutzgut Boden kommt im Plangebiet als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen 
besondere Bedeutung zu, insbesondere im Hinblick auf den fortschreitenden Bodenverbrauch und die 
Tatsache, dass die Ressource Boden nur begrenzt verfügbar und nicht vermehrbar ist. Daraus resul-
tiert das besondere Augenmerk auf den vorsorgenden Bodenschutz, mit den folgenden gebietsrele-
vanten Zielen: 
Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 2002: 
• Reduzierung von Flächeninanspruchnahmen bis zum Jahr 2020 auf 30 ha/Tag. 
• Erreichung eines Verhältnisses von Innen- zu Außenentwicklung von 3:1. 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchGZ 
• Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen wie z. B. Erosion, Versiegelung, Schad-

stoffe i ntrag. 
• Verbesserung und Wiederherstellung des Bodenzustandes. 
Baugesetrbuch (~ 1 Abs. 2) und BNatSchG (& 1 Abs. 3 Nr. 2 u. 3): 
• Schonender Umgang mit Boden und Erhaltung der Bodenfunktionen. 
Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG): 
• Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. 
• Abwehr schädlicher Bodenveränderungen. 
• Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. 
• Sanierung von Boden und Altlasten. 

Entsiegelunqserlass des Freistaates Sachsen (2009): 
• Prioritär Prüfung der Möglichkeit von Entsiegelungs- und Abrissmaßnahmen zur Umsetzung der 

Kompensationsverpflichtung 

Grundsätzliche Umweltqualitätsziele und -standards für das Schutzgut Boden: 
• Anteil versiegelter Flächen minimieren. 
• Natürliche Bodenfunktionen zukunftsfähig sichern bzw. wiederherstellen. 
• Bodenverbrauch minimieren bzw. Flächeninanspruchnahmen reduzieren. 

38 Bezogen auf das Niveau der Alten Salzstraße. 
39 Landratsamt Nordsachsen - Umweltamt - Formale Erstbewertung und Historische Erkundung für die Altabla-

gerung „Ehern. Sandgrube/An der Mühle" in Merkwitz (AKZ: 74100295). Ing.-Büro R.W. Ashauer und Partner 
GmbH, Neue Straße 43, 04451 Borsdorf. Juli 2010. 

40 Ebenda. 
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• Unterschutzstellung schätzenswerter Bodentypen wie überregional oder regional seltener Böden 
oder Böden mit hoher Leistungsfähigkeit im Naturhaushalt als Bodendenkmäler nach Naturschutz-
recht. 

7.2.1.2. Entwicklungsprognose/erhebliche Auswirkungen der Planung 

a) Prognose der Entwicklung des Bestandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Siehe Kap. 7.3. 

b) Prognose der Entwicklung des Bestandes bei Durchführung der Planung 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wird die Möglichkeit geschaffen, ca. 2.127 m2 überbaubare Flä-
chen in den vier Teilwohngebieten sowie erweiterte bzw. neue Verkehrsflächen und damit ca. 7 % des 
Geltungsbereiches neu zu versiegeln, der Gesamtversiegelungsgrad damit auf ca. 30 % steigt und 
somit im überwiegenden Maße natürliche Böden und ihre Funktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 
BBodSchG auf diesen Flächen vollständig zu vernichten. 

c) Prognose der Einhaltung der relevanten Ziele des Umweltschutzes bei Durchführung der 
Planung 

Die für das Schutzgut Boden wichtigen Ziele des Umweltschutzes Erhalt des Bodens und der Boden-
funktionen, Schutz des Bodens vor Beeinträchtigungen können bei der Realisierung des Wohngebie-
tes an der Merkwitzer Mühle infolge der damit verbundenen Versiegelungen nicht eingehalten werden. 

d) Beschreibung und Bewertung der erheblichen Auswirkungen der Planung 
Für den Boden sind nachteilige Umweltauswirkungen durch die Versiegelung und damit vollständige 
Vernichtung hochwertiger Böden und ihrer Funktionen zu erwarten. Näheres dazu siehe Abschnitt b). 

7.2.1.3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Aus-
wirkungen 

Insgesamt sind nur geringe Anteile der Böden des Geltungsbereiches hinsichtlich ihrer Naturhaus-
haltsfunktionen stark beeinträchtigt. Da Entsiegelungsmaßnahmen weder im noch außerhalb des Gel-
tungsbereiches möglich sind, wurden im Bebauungsplan insbesondere Pflanzmaßnahmen zur Kom-
pensation des Verlustes von Bodenfunktionen festgesetzt41. Diese bewirken u.a. infolge der Durch-
wurzelung positive Effekte für den Wasserhaushalt des Bodens. Überdies wird mit der dadurch ent-
stehenden großflächigen Beschattung das Bodenleben hinreichend aktiviert. 

Zur weiteren Minimierung der Eingriffsfol~gen für den Boden ist gemäß dem Gebot, sparsam und scho-
nend mit Grund und Boden umzugehen4 die Konzentration des Wohngebietes auf ein unabdingbares 
Maß für die Bebauung erfolgt. So wurde die Grundflächenzahl GRZ mit 0,2 festgesetzt43. Ziel dieser 
Festsetzung ist die geringstmögliche Versiegelung des Schutzgutes Boden im Plangebiet. Deshalb 
wurde noch ergänzend der Verzicht von vollversiegelten Flächen für private Stellplätze, Zufahrten, 
Wege und Terrassen als Festsetzung vorgegeben. 
Dadurch wird eine bessere Wasser- und Luftversorgung des Bodens gefördert, was außerdem der Vi-
talität der in ihm wachsenden Vegetation zu Gute kommt. Überdies sind die nicht bebauten Flächen 
mit Gehölzen zu gestalten. Diese Begrünungsmaßnahme verbessert die Bodenfunktionen an den 
Pflanzorten. Unabhängig von diesen Festsetzungen ist die Begrenzung der Bodenversiegelung der 
Grundstücke auf das individuell notwendige Maß eine weitere Möglichkeit zur Erhaltung und Verbes-
serung des Bodenwertes. 

Vermeidungs-und Minderungsmaßnahmen für baubedingte Beeinträchtigungen: 
Grundsätzlich sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden minimal zu halten und Ver-
siegelungen (z.6. Baustraßen, Lagerplätze) auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken. 
Im Einzelnen dazu folgende Hinweise: 
• Flächensparende Ablagerung von Baustoffen und Aufschüttungen, Bündelung, räumliche Kon-

zentration von Baumaßnahmen (z.6. Erschließung, Leitungsbau), Ablagerungen; Anlage von Bau-
stellenflächen und Baustraßen so weit wie möglich auf Flächen, die nach Fertigstellung des Vorha-
bens überbaut werden. Gesondert anzulegende Baustellenflächen sind nach Bauende zu beräu-
men und sämtliche Rückstände aus der Bauausführung zu beseitigen sowie verfestigte Bo-

41 Weiteres hierzu im Kap. 7.1.2.3. 
42 § 1a Abs. 2 BauG6. 
43 Zuzüglich einer möglichen 50 %igen Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO für Garagen und 

Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. 
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denareale zu lockern. 
• Getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden, Bodenpflege während der Lagerung, sachgemäße 

Lagerung und Wiedereinbau von Boden, Einhaltung DIN 18915 beim Umgang mit Oberboden, 
Vermeidung des Einbaus standortfremder Böden. 

• Befahren der Böden nur bei ausreichender Konsistenz, Verwendung von Baumaschinen mit ge-
ringerVerdichtungswirkung. 

• Bei der Vorbereitung und Durchführung des Vorhabens festgestellte umweltrelevante Sachverhalte 
sind dem Amt für Umweltschutz im Landratsamt Nordsachsen unverzüglich zu melden. Von der 
Behörde wird dann der weitere Verfahrensweg festgelegt, der vom Bauherrn zu realisieren istaa

7.2.2. Wasser 
7.2.2.1, Bestandsaufnahme 
a) Beschreibung der verwendeten Methodik und etwaiger Schwierigkeiten 
Für das Plangebiet wurden folgende Materialien ausgewertet: 
• Digitale Bodenkarte Maßstab 1:50.000 (BK50), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie. 
• Geotechnischer Bericht Nr. 097 028 über Baugrund- und Gründungsverhältnisse Merkwitz „An der 

Mühle" (BPL Nr. 29) vom 16.09.2002. BAUGEO Ingenieurbüro für Baugrund und Geotechnik 
GmbH. 

• Wohngebiet Merkwitz an der Mühle: Erschließungskonzept Straßenbau, Regenwasserentsorgung, 
Trinkwasserversorgung. Erläuterungsbericht, Oktober 2012. Ingenieurbüro für Straßen- und Tief-
bau Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Glatzer. 

Schwierigkeiten sind nicht aufgetreten 

b) Beschreibung und Bewertung des Bestandes 
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden und es befindet sich außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten. Der durch Muldeschotter gebildete Hauptgrundwasserleiter wird von Ge-
schiebelehm und Sanden überlagert. Er ist fast überall in seiner gesamten Mächtigkeit von 12 m bis 
18 m mit Grundwasser gefüllt. Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 1,5 m bis 5 m. Wegen des 
sehr inhomogen Baugrundes45, a6 und des hohen Grundwasserstandes47 kann eine Schachtversicke-
rung nicht zum Einsatz kommen. Allerdings ist eine Mulden-Rigolen-Versickerung im untersuchten Be-
reich möglich. Trinkwasserschutzgebiete werden nicht tangiert. 

c) Beschreibung und Bewertung der relevanten Ziele des Umweltschutzes 
Wasserhaushaltsgesetz v. 31.07.2009, zuletzt geändert 20.11.2014 (BGBl. I Nr. 52 v. 20.11.2014) 
• Nachhaltige Gewässerbewirtschaftung, Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Le-

bensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut 
schützt. Zu den Gewässern zählt auch das Grundwasser. 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
• Ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Nutzung des Wassers. 
• Herstellung eines guten Zustandes möglichst aller Gewässer (war bis 2015 angestrebt). 
• Aufstellung von Gewässerbewirtschaftungsplänen. 

Grundsätzliche Umweltqualitätsziele und -standards für das Schutzgut Wasser 
• Vorhandene Grundwasserleiter sind in ihrem natürlichen Zustand weitgehend zu erhalten. 
• Grundsätzlich Vermeidung von Schadstoffeintrag in das Grundwasser. 
• Konsequente Umsetzung der Eingriffsregelung nach § 8 SächsNatSchG. 
• Prioritätenliste für den Umgang mit Niederschlagswasser: 1.Verwendung auf den Grundstücken, 2. 

Versickerung auf den Grundstücken, 3. Einleitung in Fließgewässer, 4. Einleitung in Kanalisation 
im Trennsystem. 

• Naturschutz: Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus reichende Ziele für die Oberflächengewässer, 

44 §§ 10 Abs. 2, 12, Abs. 2 SächsABG in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 1999, SächsGV61. Nr. 
9 vom 15. Juni 1999 S. 261, in der zurzeit gültigen Fassung. 

45 Wohngebiet Merkwitz an der Mühle: Erschließungskonzept Straßenbau, Regenwasserentsorgung, Trinkwas-
serversorgung. Erläuterungsbericht, Oktober 2012. Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau Dipl.-Ing. (FH) 
Jürgen Glatter. Auerbachstraße 2b, 04277 Leipzig, Tel. (0341) 3912174 oder 3912177 Fax: (0341) 3010674. 
E-Mail: ingenieurbuero@ibglatzer.de. 

46 kr-Werte zwischen 8x10-5 bis 8x10-9. 
47 MHGW = 123,0 m DHHN. 
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